
 
 
 

„Hals- und Beinbruch“ 
Judikaturseminar zur Unfallversicherung 

mit einem Seitenblick auf OGH-Judikatur zur Berufsunfähigkeitsversicherung 

Die Veranstaltung findet als Online-Meeting statt. 
 
Jahr für Jahr entfallen die meisten OGH-Entscheidungen auf die Sparte Unfallversicherung. Das hat 
mehrere Gründe: Besondere Emotionen des Unfallopfers; teure Leistungsfälle, insbesondere bei 
dauernder Invalidität; spezielle Beweisprobleme und last but not least medizinische Fragen, die sich 
auf die rechtliche Lösung auswirken. 
 
Zur relativ jungen Sparte Berufsunfähigkeitsversicherung wächst die Zahl der OGH-Entscheidungen 
in letzter Zeit an. Wichtige Themenbereiche sind hier vor allem die Frage, ob der Versicherte 
überhaupt berufsunfähig ist, was unter „Vergleichsberuf“ fällt, sowie der Problemkreis vorvertraglicher 
Anzeigeobliegenheiten. 
 
Die Veranstaltung gibt umfassend, systematisch aufbereitet, praxisbezogen und speziell auch für 
Nichtjuristen verständlich alle nötigen Informationen zu Rechtsfragen der Unfall- und der Berufungs-
unfähigkeitsversicherung auf Basis der höchstgerichtlichen Judikatur. 
 
Zielgruppe: Mitarbeiter*innen von Versicherungsunternehmen in Vertrieb, Vertrags- und 

Leistungsabteilungen, Maklerbetreuer*innen, Versicherungsagent*innen, 
Versicherungsmakler*innen, Rechtsanwält*innen, medizinische 
Gutachter*innen 

 
Referentin: ao.Univ.-Prof. Dr. Eva PALTEN, Universität Wien 
 
Die Teilnehmer*innen erhalten nach erfolgreicher Absolvierung des Online-Seminars eine Teilnahmebestä-
tigung. Diese dient als Nachweis der persönlichen Weiterbildung, auch nach IDD. 
 

Für Versicherungsmakler*innen und Agenten*innen ist die Teilnahme an der Wissensüberprüfung für 
die Ausstellung der Teilnahmebestätigung verpflichtend (Single-Choice-Test). 

Inhalte: siehe Rückseite >> 

 
Termin:  Mittwoch, 29. September 2021, 9.00 bis 16.30 Uhr  
 

Ort:   Online 
 

Teilnahmegebühr:   € 288,-- für Mitglieder der GVFW 

  € 305,-- für Nicht-Mitglieder der GVFW 
 

- 15 % Mehrbucherbonus für den 2. und jeden weiteren Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen 

 
Alle Preise sind Nettopreise.                                                           Anmeldeschluss: 15. September 2021 

 

>> ONLINE-ANMELDUNG: www.gvfw.at << 

Teilnahme- und Stornobedingungen: siehe Rückseite >> 

Anrechenbarkeit Ihrer Weiterbildung: 6 IDD-Stunden (Modul 1) 
Rechtskompetenz und Berufsrecht 

Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen 
A-1030 Wien, Schwarzenbergplatz 7, Tel.: +43/1/711 56-0, Fax: +43/1/711 56-280 
www.gvfw.at   UID: ATU64792905   ZVR-Nummer: 752120170   DVR: 4009663 
 

 

http://www.gvfw.at/


A. Gedeckt oder nicht gedeckt?                   

I. Unfall 

 Begriff des Unfalls 

 „Unfreiwilliges Ereignis“: Was genau ist unfreiwillig? Vorhersehbare Unfälle? 

 Wie von außen ist „von außen“? Abgrenzung zur Krankheit 

 Wie plötzlich ist „plötzlich“? Zeitlich gedehnte Auslöser 

 Erfordernis unmittelbarer Körperverletzung? 

 Kausalität Unfallereignis/Unfallfolge: Adäquat kausal ist bald was. Oder? 

 „Freizeitunfall“ oder nicht? 

 Kann Selbstmord ein Unfall sein? 

 Unfälle infolge „ungewohnter“ oder „erhöhter“ Kraftanstrengung? 

 Stich, Biss von Tieren als „Unfall“?  

II. Ausschlüsse - Nicht gedeckte Unfälle 

 Sportunfälle 

 Flugunfälle 

 Motorsport  

 Risikosportarten (Freeclimbing? Downhill-Mountainbiking? …) 

 Völlige Bewusstseinsstörung 

 Wesentliche Beeinträchtigung durch Alkohol, Suchtgift, Medikamente 

 Depression als Unfallfolge?  

 Echter Ausschluss oder verhüllte Obliegenheit? 

III. Sachliche Begrenzungen der Leistungspflicht 

 Kettenreaktions-Fälle 
 Kleine Ursache (Unfallursache) – große Wirkung (Unfallfolge): Gedeckt? 
 Mitwirkungsfaktoren: Abzug bei Prädisposition, Anlagen, Gebrechen; Vorschäden 
 Problemkreis Allergien 
 Herzinfarkt 
 Störungen des Nervensystems 
 Bandscheibenhernien; Bauch- und Unterleibsbrüche 

 

B. Leistung des Versicherers      

I. Wie?  

 Schadensmeldung 

 Beweislast; Beweisführung 

 Vorgetäuschte Unfälle 

II. Was? 

 Taggeld 

 Was ist völlige Arbeitsunfähigkeit? 

 Dauernde Invalidität: Was heißt das? Woran bemisst sich DI? 

 Welche Fristen sind bei DI zu beachten? 

III. An wen? 

Versicherung für fremde Rechnung: Leistung an Versicherten? 

 

 

 



IV. Wann? 

 Fälligkeit 

 SV-Verfahren – Schiedsgutachter; Kosten  

 Verjährung; Präklusion/Klagsfrist 

C. Obliegenheiten des VN 

I. Vorvertragliche Anzeige 

 Was ist anzuzeigen? Sorgfaltsmaßstab 

 Was ist erheblich? 

 Richtige, verständliche Fragestellung durch den Versicherer? 

 Kausalitätsgegenbeweis VN: Wie? 

 Wann Vorsatz, wann Arglist?  

II. Gefahrerhöhung  

 Unter welchen Umständen? Anlage auf Dauer? 
 Sonderregel in den AVB für wesentliche Änderung der Beschäftigung usw  

III. Rettungsobliegenheit 

 Rettungsobliegenheit in AVB-Klauseln 
 Was gilt, wenn Rettungsobliegenheit nicht in AVB enthalten? 
 Was ist dem VN als Rettungsmaßnahme zumutbar? 

IV. Vertragliche Obliegenheiten  

 Vorbeugende: Führerscheinklausel, Alkoholklausel 

 Aufklärung nach Versicherungsfall: Was, wann, wie?? 

 Leistungsfreiheit bei Verstoß 

 

D. Sonstiges (auch) zu Unfallversicherung 

 Vertragsabschluss, -änderungen, -beendigung; Anti-Diskriminierung Behinderter  
 Form; vorläufige Deckung; Antrag ≠ Polizze; Vertragsänderungen; Storno 

E. Berufsunfähigkeitsversicherung 

 Vorvertragliche Anzeigeobliegenheit 
 Wann berufsunfähig? 
 Vergleichsberuf? 
 Rettungsobliegenheit: „Behandlungspflicht“? 
 Fälligkeit der Leistung – Abgrenzung zur Sozialversicherung 

 
 
 
 
 
TEILNAHME- UND STORNOBEDINGUNGEN: 
Die Anmeldung erfolgt im Internet unter www.gvfw.at. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens 
berücksichtigt. Der Veranstalter behält sich vor, aus wichtigen Gründen Online-Seminare zu verschieben sowie Pro-
grammänderungen vorzunehmen. Nach Erhalt des Zugangscodes zum Online-Seminar muss aus organisatorischen 
Gründen die volle Teilnahmegebühr verrechnet werden. Eine schriftliche Stornierung ist bis dahin möglich. Sämtliche 
bereitgestellten Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Teilnehmer verpflichten sich deshalb, die ihnen zur 
Verfügung gestellten Unterlagen ausschließlich für eigene Zwecke zu nutzen. Eine Verbreitung oder auch nur teilweise 
Vervielfältigung ist untersagt. Weiters verpflichten sich die Teilnehmer die Zugangsdaten ausschließlich persönlich zu 
nutzen. Die Aufzeichnung, Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung des Online-Seminars ist untersagt. 
Zahlungen bitte erst nach Rechnungseingang.  
Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen gemäß: http://www.gvfw.at/gvfw/gvfw.nsf/sysPages/datenschutz.html 
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